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§ 1 VerwEinzG Anwendungsbereich
 VerwEinzG - Verwahrungs- und Einziehungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Dieses Bundesgesetz regelt das Verfahren über den gerichtlichen Erlag, die Einziehung und die Ausfolgung von

Verwahrnissen durch die ordentlichen Gerichte. Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist über die in diesem

Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten im Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden.

2. (2)Die Bestimmungen über verwahrte Gegenstände und Sicherheitsleistungen, über deren Ausfolgung oder

Verwertung die Strafgerichte oder die Staatsanwaltschaften zu entscheiden haben, sowie über die Hinterlegung

und Verwertung gerichtlich gepfändeter Sachen bleiben unberührt.
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